
Mietmaterial der Gemeinde Stans 31.03.21 dz

Siehe Bestellblatt und Tarife gültig ab 1. April 2021. 

Es werden nur schriftliche Bestellungen herausgegeben bzw. ausgeliefert. 

Allgemeine Mietbedingungen und Mietauflagen: 

Eingrenzung 
Das Mietmaterial wird nur für Anlässe in der Gemeinde Stans ausgeliehen (Spezialregelung für 
Marktstände siehe nachfolgend). Ausnahmen bilden Veranstaltungen von regionaler Bedeutung 
oder eidgenössische Anlässe im Kanton Nidwalden und in Engelberg. Gesuche für kommerzi-
elle und/oder nicht öffentliche Anlässe werden abgelehnt. Für Standaktionen wird kein Material 
vermietet. 

Marktstände (auch für Anlässe ausserhalb der Gemeinde Stans und Nachbarkantone) 
Es werden nur Bestellungen ab einem Bezug von mindestens 10 Marktständen bearbeitet, da-
runter erfolgt keine Vermietung. Die Marktstände müssen durch die Mieterin bzw. den Mieter 
selber abgeholt und zurückgegeben werden. Die Gemeinde Stans behält sich vor, Gesuche ab-
zulehnen (Anfrage beim Bauamt, Telefon 041 619 01 20). Die weiteren Bedingungen und Aufla-
gen gelten hier sinngemäss. 

Bestellung 
Die schriftliche Bestellung muss mindestens 10 Arbeitstage vor dem Abhol- bzw. Lieferdatum 
beim Bauamt der Gemeinde Stans (nicht beim Werkhof) eingetroffen sein. Andernfalls wird die 
Bestellung nicht ausgeführt. 

Mietgegenstand 
Gegenstand der Miete ist das aufgeführte Material. Die Mieterin bzw. der Mieter hat das Miet-
material bei Übergabe zu prüfen und Mängel sofort geltend zu machen, ansonsten gilt das Miet-
material als einwandfrei. An den Gegenständen dürfen keine Änderungen vorgenommen wer-
den. 

Flaggen und Fahnen 
Für die Vermietung von Flaggen und Fahnen besteht eine separate Kostenregelung (auf An-
frage beim Bauamt). 

Eigentumsvorbehalt 
Das Mietmaterial bleibt Eigentum der Gemeinde Stans und darf weder veräussert, belehnt, ver-
pfändet noch weitervermietet werden. 

Haftung 
Die Mieterin bzw. der Mieter übernimmt die Haftung für das Material vom Zeitpunkt der Entge-
gennahme (Ablieferung durch Werkdienst gilt als Entgegennahme) bis zur Rückgabe (Rück-
nahme durch Werkdienst) an die Gemeinde Stans. Die Mieterin bzw. der Mieter haftet vollum-
fänglich für allfällige Schäden, wie unsachgemässe Handhabung, äussere Einflüsse, Diebstahl 
usw. 

Preise und Konditionen 
Die Preise beinhalten die Ausleihgebühr inkl. Lagerhaltung und Administration sowie das abhol-
bereite Deponieren im Werkhof (= Mietpreis abgeholt) bzw. sowie die Transporte (nur Auf- und 
Ablad, jedoch keine Montage/Demontage) durch den Werkdienst (= Mietpreis geliefert) und die 
Rücknahmekontrolle. Zusätzliche Leistungen des Werkdienstes werden in Rechnung gestellt. 



Die Mietpreise gemäss Bestellblatt verstehen sich für einen Anlass von maximal 4 aufeinander-
folgenden Tagen (1 Wochenende: Freitag bis Montag). Jeder weitere Tag wird mit 10% des 
Mietpreises zusätzlich in Rechnung gestellt. Allfällige externe Rechnungen Dritter werden voll-
umfänglich weiterverrechnet. 

Vergünstigungen 
Stanser Vereine (Definition: Als Stanser Vereine gelten Vereine, die ihren Sitz in Stans haben, 
im öffentlichen Leben der Gemeinde in Erscheinung treten und grundsätzlich allen für einen 
Beitritt offen stehen.) erhalten eine Kostenreduktion von 50%. Davon ausgenommen sind die 
beschriebenen zusätzlichen Aufwendungen und Leistungen des Werkdienstes sowie externe 
Rechnungen. 

Mindestgebühr
Die Mindestgebühr für Mietmaterial beträgt CHF 50.00 (bei Ansatz 100%). 

Widerruf 
Wird eine verbindlich reservierte Bestellung von der Mieterin bzw. vom Mieter widerrufen, ist 
eine Reservationsgebühr von 10% des Mietpreises bzw. die Mindestgebühr fällig. 

Rückgabe 
Das Material muss in unbeschädigtem und sauberem Zustand sowie in gleich geordneter Form 
wie bei der Übernahme am vereinbarten Ort und zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgegeben 
werden. Nicht retournierte oder beschädigte Gegenstände werden zum Wiederbeschaffungs-
preis bzw. Wiederherstellungspreis in Rechnung gestellt, ebenso wie zusätzliche Aufwendun-
gen des Werkdienstes beispielsweise für Ordnungs-, Reinigungs- oder Trocknungsarbeiten. 

Abhol- und Rückgabezeiten 
Nach Vereinbarung beim Werkhof der Gemeinde Stans (Telefon 041 619 01 71), Fronhofen-
strasse 8, während der folgenden Zeiten: 

Montag bis Donnerstag: 07.30 Uhr - 11.30 Uhr und 13.30 Uhr - 16.30 Uhr; 
Freitag: 07.30 Uhr - 11.30 Uhr und 13.30 Uhr - 15.00 Uhr. 

In Ausnahmefällen können gegen Verrechnung des Aufwandes andere Abhol- und/oder Rück-
gabezeiten vereinbart werden. Ausserhalb der Öffnungszeiten von der Mieterin bzw. vom Mieter 
unvereinbart im Werkhof deponiertes Material wird mit einer Umtriebsentschädigung von CHF 
100.00 belastet. 

Rechtsmittel 
Bei Streitigkeiten bezüglich der Allgemeinen Mietbedingungen und Mietauflagen entscheidet 
der Gemeinderat Stans endgültig. 

Aufhebung 
Die vorliegenden Allgemeinen Mietbedingungen und Mietauflagen heben alle früher getroffenen 
auf. 

Einverständniserklärung 

Mit den vorliegenden Allgemeinen Mietbedingungen und Mietauflagen einverstanden. 
Datum und Unterschrift: 


